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Kurzfassung BGH, Urteil vom 14. Januar 2016 - I ZR 107/14

Die Schadensregulierung im Auftrag des Versicherers gehört im Regelfall nicht als
Nebenleistung zum Berufs- oder Tätigkeitsbild des Versicherungsmaklers.

Tatbestand:
Eine Reinigung wurde auf Schadensersatz in Anspruch genommen. Der Versicherungsmakler
der Reinigung regulierte den Schaden im Auftrag des Versicherers. Die Rechtsanwaltskammer
Köln mahnte den Versicherungsmakler wegen des Verstoßes gegen das RDG ab.

Entscheidungsgründe:
Gemäß § 3 RDG ist die selbständige Erbringung außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen nur
in dem Umfang zulässig, in dem sie durch Gesetz erlaubt wird. Die von der Beklagten mit dem
beanstandeten Schreiben erbrachte Tätigkeit bei der Schadensregulierung für den Versicherer
ist nicht gemäß § 5 Abs. 1 RDG erlaubt.

1.
Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 RDG sind Rechtsdienstleistungen im Zusammenhang mit einer anderen
Tätigkeit erlaubt, wenn sie als Nebenleistung zum Berufs- oder Tätigkeitsbild gehören. Die
Frage, ob eine Nebenleistung vorliegt, ist dabei nach Inhalt, Umfang und sachlichem
Zusammenhang der Leistung mit der Haupttätigkeit unter Berücksichtigung der
Rechtskenntnisse zu beurteilen, die für die Haupttätigkeit erforderlich sind (§ 5 Abs. 1 Satz 2
RDG).

Der sachliche Zusammenhang der Schadensregulierung mit der Haupttätigkeit ist gegeben. Das
Schreiben der Beklagten steht im Zusammenhang mit einem von ihr für ein
Textilreinigungsunternehmen vermittelten Versicherungsvertrag. Es handelt sich um die
Abwicklung eines von dem vermittelten Versicherungsvertrag abgedeckten Schadensfalls.

2.
Die Schadensregulierung im Auftrag des Versicherers gehört jedoch nicht als Nebenleistung zum
Berufs- oder Tätigkeitsbild des Versicherungsmaklers. Für das Berufs- und Tätigkeitsbild des
Versicherungsmaklers ist die gesetzliche Definition in § 59 Abs. 3 VVG maßgeblich. Danach ist
Versicherungsmakler, wer gewerbsmäßig für den Auftraggeber die Vermittlung oder den
Abschluss von Versicherungsverträgen übernimmt, ohne von einem Versicherer oder von einem
Versicherungsvertreter damit betraut zu sein. Eine Doppeltätigkeit des Versicherungsmaklers
sowohl für den Versicherer als auch für den Versicherungsnehmer bei der Vermittlung von
Versicherungsverträgen entspricht nicht diesem gesetzlichen Leitbild.

Dementsprechend unterscheidet auch die Vorschrift des § 34d Abs. 1 GewO zwischen
Versicherungsmaklern und Versicherungsvertretern. Nach dem Willen des Gesetzgebers soll ein
Versicherungsvermittler nicht zugleich als Versicherungsmakler und Versicherungsvertreter
tätig sein (§ 34d Abs. 1 Satz 3 GewO). Die Einordnung als Makler oder Vertreter soll für den
Kunden zudem transparent sein und einer Typenvermischung entgegenwirken. Ein
Versicherungsvermittler muss daher von vornherein entscheiden, ob er als
Versicherungsmakler oder als Versicherungsvertreter tätig sein will.
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Zu den Aufgaben des Versicherungsmaklers gegenüber dem Versicherungsnehmer gehört es,
den Versicherungsvertrag nach Abschluss weiter zu betreuen, indem er den Vertrag ungefragt
auf etwaigen Anpassungsbedarf sowie Verlängerungen hin überprüft und den
Versicherungsnehmer rechtzeitig darauf hinweist, den Zahlungsverkehr fördert, im Schadensfall
den Versicherungsnehmer sachkundig berät, für sachgerechte Schadensanzeigen sorgt und bei
der Schadensregulierung die Interessen des Versicherungsnehmers wahrnimmt Der
Versicherungsmakler ist danach Sachwalter des (zukünftigen) Versicherungsnehmers und steht
"im Lager des Kunden" und nicht des Versicherers. Für den Versicherungskunden kann er im
Schadensfall im Rahmen einer gemäß § 5 Abs. 1 RDG erlaubten Nebenleistung
schadensregulierend tätig werden. Eine Tätigkeit für den Versicherer gehört dagegen nicht zum
gesetzlichen Leitbild des Versicherungsmaklers. An der Eigenschaft des Versicherungsmaklers
als treuhänderischer Sachwalter des Versicherungsnehmers ändert auch die verbreitete Übung
nichts, dass der Versicherungsmakler sein Vermittlungshonorar als Courtage für den Abschluss
vom Versicherer bezieht.

3.
Auch ist ein Interessenkonflikt bei der Tätigkeit eines Versicherungsmaklers für den Versicherer
bei der Abwicklung eines Schadensfalls, der durch eine von dem Makler vermittelte
Versicherung abgedeckt ist, gerade bei der Haftpflichtversicherung nicht ausgeschlossen. In
Fällen wie dem streitgegenständlichen müssen die Interessen von Versicherer und
Versicherungsnehmer bei der Schadensabwicklung keineswegs gleichgerichtet sein. Der
Versicherer ist regelmäßig daran interessiert, den von ihm zu zahlenden Betrag für die
Schadensregulierung so niedrig wie möglich zu halten. Zwar kann das auch im Interesse des
Versicherungsnehmers liegen, doch muss dies keineswegs der Fall sein. Oft wird dem
Versicherungsnehmer an einer möglichst raschen und unproblematischen Schadensabwicklung
gelegen sein, um seinen geschädigten Kunden doch noch halten zu können oder um jedenfalls
nicht durch negative Erfahrungen des Kunden bei der Schadensregulierung weiter in die Kritik
zu geraten.

4.
Die Zulässigkeit der in Rede stehenden rechtsberatenden Tätigkeit der Beklagten folgt auch
nicht daraus, dass sich die Zugehörigkeit einer Rechtsdienstleistung als Nebenleistung zu einer
Haupttätigkeit außer aus dem bestehenden Berufs- oder Tätigkeitsbild auch aus dem einzelnen
vertraglichen oder gesetzlichen Schuldverhältnis ergeben kann. Diese Passage aus der
Begründung des Regierungsentwurfs ist dahin zu verstehen, dass es für die Zulässigkeit
rechtsberatender Nebenleistungen auch auf die vertraglichen Regelungen für die
Haupttätigkeit ankommen kann. Die vertraglichen Regelungen über die Haupttätigkeit des
Versicherungsmaklers ergeben aber keinen Anhalt für die Zulässigkeit der hier in Rede
stehenden Dienstleistung.

Nicht von vornherein ausgeschlossen erscheint allerdings, dass sich in bestimmten Branchen
das Tätigkeitsbild des Versicherungsmaklers dahingehend gewandelt hat oder künftig wandeln
könnte, dass es eine schadensregulierende Tätigkeit des Maklers umfasst. Für die im Streitfall
maßgebliche Branche der Haftpflichtversicherung im Bereich der Textilreinigung ist dazu indes
nichts vorgetragen und auch sonst nichts ersichtlich.
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5.
Darüber hinaus ist zweifelhaft, ob eine nach § 5 Abs. 1 RDG zulässige Nebenleistung vorliegen
kann, wenn ihr Auftraggeber (hier die Versicherung) nicht mit dem Auftraggeber der
Haupttätigkeit (hier dem Versicherungsnehmer).identisch ist. Nach der Begründung des
Regierungsentwurfs kann schon der Umstand, dass der rechtsdienstleistende Teil der Leistung
aufgrund einer gesonderten vertraglichen Vereinbarung zu erbringen ist und besonders
vergütet wird, indiziell gegen das Vorliegen einer bloßen Nebenleistung sprechen. Umso mehr
muss das gelten, wenn ein solcher gesonderter entgeltlicher Vertrag nicht mit dem
Auftraggeber der Haupttätigkeit, sondern einem Dritten abgeschlossen wird. So liegt der Fall
hier. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts wird die Schadensbearbeitung der
Beklagten für den Versicherer durch eine Erhöhung der "laufenden Courtage" gesondert
vergütet.

Gegen die Annahme einer Nebenleistung im Sinne von § 5 Abs. 1 RDG spricht im Streitfall
schließlich, dass für die Tätigkeit auf dem Gebiet der Schadensregulierung keine
Rechtskenntnisse benötigt werden, die für die Haupttätigkeit als Versicherungsmakler
erforderlich sind. Diese Haupttätigkeit umfasst die Vermittlung und den Abschluss von
Versicherungsverträgen sowie die laufende Betreuung und Verwaltung dieser Verträge für den
Versicherungsnehmer. Dafür sind vertragsrechtliche Kenntnisse erforderlich und keine näheren
Kenntnisse des Haftpflichtrechts. Solcher haftpflichtrechtlicher Kenntnisse bedarf es auch nicht
im Zusammenhang mit der sachkundigen Beratung des Kunden im Schadensfall, insbesondere
dessen Unterstützung durch sachgerechte Schadensanzeigen, die noch der Haupttätigkeit des
Versicherungsmaklers zugerechnet werden könnten. Nach § 5 Abs. 1 RDG sind allein die für die
Haupttätigkeit erforderlichen Rechtskenntnisse erheblich. Es ist deshalb ohne Bedeutung,
welche Rechtskenntnisse für den Versicherungsmakler erforderlich sind, um im Rahmen einer
nach § 5 Abs. 1 RDG zulässigen Nebenleistung bei der Schadensregulierung für
Versicherungsnehmer tätig zu werden.

6.
Unter Berücksichtigung des gesetzlichen Leitbilds des Versicherungsmaklers und der mit einer
Doppeltätigkeit verbundenen Gefahr von Interessenkonflikten stellt es auch im Hinblick auf das
Grundrecht des Art. 12 GG, das grundsätzlich einer engen Auslegung des § 5 Abs. 1 RDG
entgegensteht, eine verfassungsrechtlich zulässige und insbesondere verhältnismäßige
Beschränkung der Berufsausübungsfreiheit dar, Versicherungsmaklern zu verbieten, im
Rahmen an Versicherungsnehmer vermittelter Haftpflichtversicherungen schadensregulierend
für den Versicherer tätig zu werden.

7.
Der Annahme einer erlaubten Rechtsdienstleistung steht außerdem § 4 RDG entgegen Danach
dürfen Rechtsdienstleistungen, die unmittelbaren Einfluss auf die Erfüllung einer anderen
Leistungspflicht haben können, nicht erbracht werden, wenn hierdurch die ordnungsgemäße
Erbringung der Rechtsdienstleistung gefährdet wird. Diese Regelung soll Interessenkollisionen
vermeiden. Sie ist durch vernünftige Gründe des Gemeinwohls gerechtfertigt und deshalb
sowohl mit Art. 56 AEUV als auch mit Art. 12 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar.

Die Annahme, die Prüfung der Höhe des Schadensersatzanspruchs gegen den
Versicherungsnehmer, entspreche sowohl dessen Interesse als auch demjenigen des
Versicherers, so dass die Erfüllung der Leistungspflichten der Beklagten weder gegenüber dem
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Versicherungsnehmer noch gegenüber dem Versicherer gefährdet sei, ist unzutreffend. Es
dabei verkannt, dass sich der Versicherungsmakler in einen Interessenkonflikt begibt, wenn er
vom Versicherer mit der Schadensregulierung beauftragt wird. Die Erfüllung dieser
Rechtsdienstleistung gegenüber dem Versicherer verlangt, dass dieser eine möglichst niedrige
Schadenssumme zahlt, während das vom Versicherungsmakler aufgrund seiner Haupttätigkeit
zu wahrende Interesse des Versicherungsnehmers, etwa die Vermeidung eines Rechtsstreits
oder einer weiteren Belastung der Kundenbeziehung mit dem Anspruchsteller, durchaus auf
schnelle Zahlung einer deutlich höheren Schadenssumme gerichtet sein kann. Zudem gehört es
zu den Pflichten des Versicherungsmaklers, dem Versicherungsnehmer gegebenenfalls wegen
einer unbefriedigenden Schadensregulierung zu einem Wechsel des Versicherers (Umdeckung)
zu raten, was dem Interesse des Versicherers entgegengesetzt ist.

Die für den Versicherer erbrachte Rechtsdienstleistung der Schadensregulierung hat damit
unmittelbaren Einfluss auf die Erfüllung der dem Versicherungsmakler gegenüber dem
Versicherungsnehmer obliegenden Pflicht, diesen ebenfalls bei der Schadensregulierung zu
unterstützen. Aufgrund seiner Pflicht zur Interessenwahrung ist der Versicherungsmakler
gegenüber dem Versicherungsnehmer verpflichtet, dessen Interessen auch bei der Erbringung
der Rechtsdienstleistung für den Versicherer zu berücksichtigen. Das kann die ordnungsgemäße
Erbringung der Rechtsdienstleistung gegenüber dem Versicherer gefährden, weil der
Versicherungsmakler den Versicherer etwa dazu veranlassen kann, einen höheren als den
gesetzlich geschuldeten Ersatzbetrag an den Geschädigten zu bezahlen. In dieser Konstellation
ist der Tatbestand des § 4 RDG erfüllt.

Soweit teilweise die Ansicht vertreten wird, der Versicherungsmakler sei am besten geeignet,
Interessenkonflikte zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer zu lösen, wird übersehen,
dass der Versicherungsmakler nach seinem typischen Tätigkeitsbild die Interessen des
Versicherungsnehmers zu wahren, aber keine neutrale Mittlerfunktion im Verhältnis zwischen
den Parteien des Versicherungsvertrags wahrzunehmen hat. In diesem Zusammenhang ist zu
berücksichtigen, dass das wirtschaftliche Interesse des Versicherungsmaklers an der
regelmäßigen, schadensregulierenden Tätigkeit für bestimmte Versicherer häufig erheblich
größer sein wird, als sein wirtschaftliches Interesse im Hinblick auf seine Beziehung zu einem
einzelnen schadensersatzpflichtigen oder geschädigten Versicherungskunden, dessen
Versicherungsvertrag er zuvor gegen Provision vermittelt hat. Das erscheint auch im
vorliegenden Fall nicht ausgeschlossen, in dem die Zurich-Versicherungsgruppe als Versicherer
und ein Textilreinigungsbetrieb als Versicherungsnehmer beteiligt sind. Unter diesen
Umständen hat der Versicherungsmakler einen Anreiz, die Interessen des
Versicherungsnehmers, die wahrzunehmen seine Berufspflicht ist, nur zurückhaltend
gegenüber dem Versicherer zu vertreten. Vor solchen Einflüssen soll § 4 RDG schützen.


